
II - If:l der Beilagen zu den ~tcno!!raphi<;chen Protokollen 

des Nallonalratc:) XVI. (jl!selzgebungspcnodc 

A n t rag 
1983 -e6- 15 Präs.:. __ _ 

der Abge~rdneten Pfeifer, Deutschmann, Hintermayer 

und Genossen 

betreffend elne Novelle zum Wasserrechtsgesetz 1959 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom 1983:J mit 

dem das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Uo 

Das Wasserrechtsgesetz 1959:J BGB1.~r. 215> in der Fassung 

. des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 207/1969:J wird geändert 

wie f'olgt: 

Dem § 34 ist f'olgender Absatz 7 anzufügen: 

"(7) Die Vollziehung einer gemäß Abs. 2 erlassenen 

Verordnung obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde> 

in den Fällen d7S § 99 Abs. 1 lit. i und k dem 

Landeshauptmann. Bedarf eine ge~äß Abs. 2. 

bewilligungs- oder anzeigepflichtige Maßnahme noch 

einer ~eiteren:J in die Zuständigkeit einer Behörde 

höherer Instanz fallend~n wasserrechtlichen Bewilligung 

so ist diese Behörde zuständig.~ 

Artikel 11 

Mit der Vollzie~,ung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschart 

betraut. 

16/fl 

" 
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. -
Aus diesen ~ründen ~oll daher durch die Novellierung 

des § 34 die Zuständigkeit von Ansuchen oder Anzeigen . , 
gemäß Absatz 2 dieser Gesetzesstelle sO\'Tie die Uber-:achung 

der Einhaltung dieser Verordnung bei der Bezirksverwaltungs

behörde konzentriert werden. Der vorliegende Entwurf 

würde die Weiterführung der bisher geübten> langjährigen 

und bewährten Praxis der Wasserrechtsbe~5rde auf einwand

freier gesetzlicher Grundlage ero5g1ichen. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem 

Ausschaß für Land- und Forstwirtschaft zuzuweisen. 
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, . - , 

Beg r ü n dun g 

.GemäB § "34 Abs~'2 ~RG 1959 kann die Wasserrechtsbeh5~de' 

zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen> deren Bewilligun6 

oder des Bundes~ 

ministeriums für Land- und Forstwirtschaft fällt, "durch Ver

ordnung besti~~en, daß in einem näher zu bezeichnenden Teile 

des Einzugsgebietes (Grund\'Jasserschongebiet) bestimmte Na3-
<I ". 

nahmen vor ihrer Durchführung der \{asserrechtsbehörde ::anzu-
" zeigen sind oder der \'lasserrechtlichen Be\villigung· bedürfen_ 

'. 11 . " 

'. " _Der Verwaltungsgerichtshof hat nun in seinem Erkenntnis 

vom 24.11.1981, Zl. 81/07/0131, diese Gesetzesstelle dahin 

ausgelegt, daß auch zur Vollziehung der Schongebietsverordnungen 

und. damit zur Entgeg~~~2 und Behandlung von Ansuchen und An
zeigen von Maßnahmen, \'lelche die Verordnung be\villigungs- oder 

anzeigepflichtig erklärt hat, die verordnungsgebende Wasser

rechtsbehörde zuständig ist. Dasselbe gilt für die Erteil~ng 

wasserpolizeilicher Aufträge im Falle der Nichtbeachtung 

der Anzeige- und Bewilligungspflichten. 

Eine intensive und \·rirksame tJber-:"Jachung der Einhaltunfl: 

von in :der Verordnung nn;mierten Anzeige-und Bevdlligungs

pflichten und rasches Einschreiten ist aber durch die 

näher dem Bürger und de m .Ort des Ges·:-hehens ;;i"gierende. 

Bez~rksverwaltungsbehörde besser gewährleistet als durch 

den Landeshauptmann oder tlen Bundesministe~ 1 für Land

und Forstwirtschaft. 

Die Zuständigkeitsre6elung im Sinne des zitierten Ver\'laltungs-
. " " gerlchtshoferkenntnisses wUrde zwangsläufig eine A~fstockung 

des Personals bei den Wasserrechtsabteilungen der Länder und 

des Bundesministeriums für Land- und Forst\-1irt"schaft aber auch 

der wasserbautechnisc~en Fachabteilungen dieser Behörden 

nach sich ziehen. 
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